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§ 7 WaffG Führen
 WaffG - Waffengesetz 1996

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.12.2021

1. (1)Eine Waffe führt, wer sie bei sich hat.

2. (2)Eine Waffe führt jedoch nicht, wer sie innerhalb von Wohn- oder Betriebsräumen oder eingefriedeten

Liegenschaften mit Zustimmung des zu ihrer Benützung Berechtigten bei sich hat.

3. (3)Eine Waffe führt weiters nicht, wer sie - in den Fällen einer Schußwaffe ungeladen - in einem geschlossenen

Behältnis und lediglich zu dem Zweck, sie von einem Ort zu einem anderen zu bringen, bei sich hat (Transport).

In Kraft seit 01.07.1997 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 7 WaffG Führen
	WaffG - Waffengesetz 1996


